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Johnny Chocholaty LL.B. 
Wirtschaftsjurist und Geschäftsführender 
Gesellschafter der Website-Check GmbH 
 
Schwerpunkt meiner Tätigkeit: 
Absicherung von Internetseiten, Online-
Shops, Ebay, Amazon & Social-Media  



These: 

 

95 Prozent aller Websites  
sind rechtlich angreifbar. 
 



Wer kann „abmahnen“? 
• Anwälte (§ 12 UWG, Konkurrenz) 

• Verbände (§ 3 I Nr. 1 UKlaG: „qualifizierte 
Einrichtungen“ aus EU-Liste, z.B. 

Verbraucherzentrale) 
• Abmahnvereine (§ 3 I Nr. 2 UKlaG: „erhebliche 

Zahl von Unternehmen“ min. 7 Mitglieder, 
Aktivlegitimation muss gerichtlich bestätigt 

werden, z.B. Wettbewerbszentrale, IDO-Verband) 
• Industrie- und Handelskammern oder 

Handwerkskammern (§ 3 I Nr. 3 UKlaG) 
• Bußgelder staatlicher Stellen (z.B. 

Datenschutzbeauftragte der Bundesländer) 
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Wir machen Internetseiten und 
Online-Shops rechtssicher. 



Impressum 

Datenschutzerklärung 

Fernabsatzrecht 

Widerrufsbelehrung AGB 

Wettbewerbsrecht 

Markenrecht 

Urheberrecht 



Impressum 

 

 

Grundlage: § 5 TMG, insbesondere: 
 

 Name des Anbieters, inkl. 
Vertretungsberechtigten 

 Rechtsform 

 Adresse 

 Elektronische Kontaktaufnahme (E-Mail, Telefon 
– nicht nur Kontaktformular!)  

 Ggf. Registergericht und Registernummer 



Impressum 

 

 

 Ggf. Kammer, Berufsbezeichnung und 
berufsständische Regelungen 

 Ggf. Name des inhaltlich Verantwortlichen bei 
journalistisch-redaktionellem Inhalt - § 55 Abs. 
2 RStV 

 Ggf. Berufshaftpflicht – Nennung der 
Versicherung 

 

 Erkennbarkeit und Erreichbarkeit des 
Impressums, max. 2 Klicks 



Impressum 

 

 

Top Fehlerquellen: 
• Abkürzungen im Namen (A. Müller) 

• Unternehmensbezeichnung ≠ Handelsregister 

• Inhaltlich Verantwortlicher (RStV) fehlt 

• Umsatzsteuer-ID fehlt oder falsche Nummer 

• Aufsichtsbehörde falsch oder nicht vorhanden 

• Haftungsausschluss vorhanden 

• Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt 

• Impressumsgenerator (Keine Haftung!) 

https://website-check.de/kennzeichnungspflichten/der-inhaltlich-verantwortliche-im-impressum-55-absatz-2-rstv
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https://www.website-check.de/neue-urteile/keine-abmahnung-ohne-vorherigen-kontakt-olg-dusseldorf-urteil-vom-26012016-az-i-20-u-52/15
https://www.website-check.de/neue-urteile/klausel-aus-impressums-generator-im-online-shop-abgemahnt-lg-arnsberg-urteil-vom-03092015-az-i-8-0-63/15


Impressum (Auszug) 

 

 



Verantwortliche 
Stelle 

Funktionen 
der Website 

Einwilligung 

Facebook 
Twitter 

Google 
Analytics 

Datenaustausch 
mit anderen Websites 

Datenverarbeitung 
außerhalb der EU 

Bonitätsprüfung 

Nutzung 
unter Pseudonym 

Bildquelle: Datenschutz Stempel + 
Sicherheitsschloss © ferkelraggae 
fotolia.com 



Datenschutzerklärung 

 

Grundlage § 13 Abs. 1 TMG: 
Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des 
Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke 
der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten […] in allgemein 
verständlicher Form zu unterrichten, […] Der Inhalt 
der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit 
abrufbar sein. 
 
 



Datenschutzerklärung 

Mögliche Folgen bei Verstößen: 

 

§ 16 TMG: „(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. “ 

 

Unterlassungsklagengesetz (UKlaG): 

Seit 24. Februar 2016 können „Abmahnvereine“ aktiv 
Datenschutzverstöße abmahnen. 
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Datenschutzerklärung 

Ganz Aktuell:  

OLG Köln Urteil vom 11.03.2016 - Az.: 6 U 121/15 

 

Kontaktformular muss in die 
Datenschutzerklärung! 
 
Urteil im Volltext im Website-Check Blog. 

 

https://www.website-check.de/neue-urteile/olg-koln-kontaktformular-muss-in-die-datenschutzerklarung-urteil-vom-11032016-az-6-u-121/15


Datenschutzerklärung 

Folgendes sollte in die Datenschutzerklärung aufgenommen werden: 

 
 Verantwortliche Stelle i.S.d. § 13 Abs. 1 TMG / § 3 Abs. 7 BDSG 

 Anonyme / Pseudonymisierte Nutzung der Internetseite 

 Besondere Funktionen der Internetseite 

 Bonitätsprüfung / Scoring  

 Datenweitergabe / Zweckbindung 

 Statistische Auswertung der Besuche dieser Internetseite 

 Externe Inhalte und/oder Verarbeitung von Daten außerhalb der EU 

 Unterrichtung über die Nutzung von Cookies 

 Datensicherheit und Datenschutz, Kommunikation per E-Mail 

 Widerruf von Einwilligungen – Auskünfte, Änderungswünsche – Löschung & Sperrung von 
Daten 

 

 

 



Datenschutzerklärung 

 

 

Top Fehlerquellen: 
• Datenschutzhinweise im Impressum versteckt 
• Verantwortliche Stelle nicht benannt 
• Google Analytics nicht anonymisiert 
• Nicht alle (!) Skripte und Plugins aufgeführt 
• Besondere Funktionen (Formulare) fehlen 
• Kein Hinweis auf Cookies in der DS-E 
• Anonyme / Pseudonymisierte Nutzung? 

 
 

https://website-check.de/neue-urteile/olg-koln-kontaktformular-muss-in-die-datenschutzerklarung-urteil-vom-11032016-az-6-u-121/15


Datenschutzerklärung 
Auszug aus einem Website-Check 



Datenschutzerklärung 
Auszug aus einem Website-Check 



ODR-Verordnung 

• Verordnung (EU) Nr. 524/2013  über die Online-
Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

• In Kraft seit 09.01.2016, gilt als Verordnung direkt 

• Artikel 14 Absatz 1  Link zur OS-Plattform + eigene E-
Mail Adresse auf Website 

• Artikel 14 Absatz 2  Hinweis auf OS-Plattform in AGB 

• Erste Abmahnungen liegen bereits vor 



ODR-Verordnung II - Klausel 

Informationen zur Online-Streitbeilegung:  

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS) bereit. 

Diese Plattform finden Sie unter folgendem Link: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Verbraucher können diese Plattform nutzen, um ihre 
Streitigkeiten aus Online-Verträgen beizulegen. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


ADR-Richtlinie 

• Richtlinie 2013/11/EU über die alternative Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

• Musste erst in nationales Recht umgesetzt werden 

• Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - VSBG 

• In Kraft seit 19.02.2016 

• Ab 01.02.2017 Pflicht zum Hinweis, ob Sie 
„mitmachen“ oder nicht (§ 36 & §37 VSBG) 



Fazit ODR/ADR 

• Gut gemeint in Ländern, in denen die Gerichte nicht 
funktionieren. Spanien, Italien, Griechenland, etc. 

• Sie müssen zwar auf die OS-Plattform hinweisen, aber 
als Unternehmer nicht „mitmachen“. 

• Paradox:  
Sie weisen auf die OS-Plattform hin, machen aber nicht mit. Ab 
01.02.2017 weisen Sie darauf hin,  teilen mit, dass Sie nicht 
teilnehmen und müssen trotzdem auf die Plattform verlinken. 

 

 



Online-Shop (Auszug) 



Online-Shop (Auszug) 



Social-Media 

 

Impressumspflicht gilt für Unternehmen eigentlich immer. 
 
Es gilt analog das bisher gesagte zur Website. 
 

 

Facebook (+) 
Xing Person (+) 
 
LinkedIn (-) 
Xing Unternehmensprofil (-) 
Twitter (-) 
Youtube (-) 



Social-Media 

 

 
Problem: Nicht immer bietet die Plattform 
eine Möglichkeit, die deutschen 
Anforderungen umzusetzen. 
 
Einziger Lösungsweg: Arbeiten mit 
„Workarounds“. 



Social-Media 

Xing Unternehmensprofil: LinkedIn Person: 



Social-Media 

Youtube: 

Twitter: 



Markenrecht: Einführung 

 

 

Waren und Dienstleistungen 
 

 Schutzgegenstand (§ 3 MarkenG): Zeichen, die geeignet sind, Waren & 
Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen zu 
unterscheiden 

 
 Erwerb:  

- durch Anmeldeverfahren beim DPMA oder HABM 
- durch Verkehrsgeltung in beteiligten Verkehrskreisen 
 

 Schutzdauer: 10 Jahre, beliebig oft für weitere 10 Jahre verlängerbar 
 



Markenrecht: Einführung 

 

 

Unternehmenskennzeichen 
 

 Schutzgegenstand (§ 5 II MarkenG): Namen, Firmen, besondere 
Bezeichnungen und sonstige Zeichen zur Unterscheidung eines 
Unternehmens, Unternehmensteils oder Geschäftsbetriebs von anderen 
Unternehmen 

 
 Erwerb:  

durch Aufnahme der Benutzung (beachte: §§ 17 ff, 30, 37 HGB), regional 
auf Einzugsgebiet begrenzter Schutz 

 
 Schutzdauer: bis zur nicht nur vorübergehenden Unterbrechung 
 



Markenrecht: Einführung 

Markenanmeldung 
 

 Wortmarke, Wort-/Bildmarke, Bildmarke 
 Waren und Dienstleistungsverzeichnisses gem. „Nizza-

Klassen“ 
 Tag der Anmeldung maßgeblich 
 3 Monate Widerspruchsfrist für Dritte (relative 

Schutzhindernisse) 



Markenrecht: Einführung 

Kosten einer Markenanmeldung 
 
 DPMA-Amtsgebühren, „wenn man es selber macht“ 300,- € 

inkl. 3 Nizza-Klassen (nicht empfehlenswert) 
 
 ggf. zzgl. Anwaltskosten, inkl Haftungsübernahme und 

professionelle Beratung, je nach Kanzlei, Auftrag, 
Leistungsumfang, etc. – ca. 100,-€ (!) – ca. 500,- € 



Markenrecht: Einführung 

Vorteile nach einer Markeneintragung 
 

 Schutz vor „Wegnahme“ Ihrer Firmierung 
durch Dritte 

 Ggf. Kreditaufnahme auf die Marke möglich 

 ® im Firmennamen – Seriosität, Image 
 Aufbau eines Franchisesystems möglich 

 



Markenrecht: Exkurs 

 

 

Das sollten Sie beachten: 
 
Keine Verwendung fremder Marken  
 zur Kennzeichnung eigener Waren und Dienstleistungen  
 in Domainnamen 
 im Title-Tag oder anderen Meta-Tags 

 
Gefahr: Hohe Streitwerte, weitgehende 
Unterlassungserklärungen 



Markenrecht: Exkurs 

 

 

• Verkauf von Handy-Zubehör mit Logo eines 
Autoherstellers 

• Abmahnung vom Hersteller 
• Streitwert 130.000,- € 
• Geforderte Anwaltskosten ca. 2.000,- € 
• Dazu kommt dann noch Schadensersatz 
• Vorgefertigte Unterlassungserklärung zu offen 

gehalten: Verbot daher sogar Verkauf des 
Fahrzeugs! 



Markenrecht: Echter Fall 

 

 



Markenrecht: Echter Fall 

 

 



Markenrecht: Echter Fall 

 

 



Markenrecht: Echter Fall 

 

 



Markenrecht: Echter Fall 

 

 



Markenrecht: Echter Fall 

 

 



Markenrecht: Echter Fall 

 

 



Wettbewerbsrecht – Gängige Verstöße 

 

 Vermischung redaktioneller und werblicher Inhalte 

 Verknüpfung von Glücksspielen oder Preisausschreiben mit 
Vertragsabschluss 

 Werbung mit den Attributen „gratis“, „kostenlos“, „umsonst“, etc., wenn 
tatsächlich unvermeidbare Kosten  entstehen 

 Irreführung über den gewerblichen Charakter einer Internetseite 

 Unmittelbare Ansprache von „Kindern“ zum Erwerb von Waren oder zur 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

 Werbung mit Testberichten ohne Fundstelle oder veralteten Tests 

 Unwahre Werbung, Ware od. Dienstleistung sei von öffentlicher od. 
privater Stelle genehmigt, bestätigt oder sonst gebilligt worden 

 Werbung mit Selbstverständlichkeiten 



Fragen? 

Sie erreichen uns unter: 

 
Website-Check GmbH - Beethovenstr. 24 - 66111 Saarbrücken 
Tel: +49 (0) 681 / 9400543-55 - Fax: +49 (0) 681 / 9400543-33 
E-Mail:     info@website-check.de   

Internet:  www.website-check.de 

 
Twitter:   @rechtssicher 

Facebook:   website.check 

Xing:  https://www.xing.com/profile/Johnny_Chocholaty  

LinkedIn:   www.linkedin.com/in/johnny-chocholaty  
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